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 b)  Für Bildschirmkorrektur gilt die Unterbrechungsregelung gemäß Ziffer 2a) auch 
  dann, wenn die nach Ziffer 2 a) erforderlichen 4 Stunden nicht erreicht werden. 
 
 c)   Die Unterbrechung der Tätigkeit nach Ziffer 2a) kann auch durch eine Steuerung  
  des Arbeitsablaufes geschehen.  Sie gilt auch durch bestehende oder praktizierte  
  Pausen als abgegolten. 
 

 d)  Wenn die Regelungen im Sinne der Ziffer 2 a) und b) aus arbeitsorganisatorischen 
  Gründen nicht möglich sind, darf die Arbeit mit überwiegendem Blickwinkel zum  
  Bildschirm 6 Stunden täglich innerhalb der regelmäßigen betrieblichen Arbeitszeit 
  nicht überschreiten.

 e)   Die vereinbarte tägliche Arbeitszeit wird durch die Regelungen gemäß Ziffer 2a) bis 
  c) nicht berührt.

3. Gestaltung der Arbeitsplätze 

 a)   Bei der Planung von Bildschirmarbeitsplätzen sind die Vorschriften der §§ 90 und 91 
  BetrVG zu beachten. Dies gilt auch für Unternehmen, auf die § 118 BetrVG Anwen- 
  dung findet.  

 b)   Die Arbeitsplätze werden nach den bestehenden Gesetzen und Verordnungen gestaltet. 
  In den Beratungen über die Gestaltung sind Betriebsarzt, Sicherheitskräfte und der 
  Betriebsrat einzubeziehen. 

  Empfehlungen des Fachausschusses der Berufsgenossenschaften und die Handlungs- 
  anleitungen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Unfallforschung (BAU) sind  
  in die Beratungen einzubeziehen. 

 c)  Die Eingabegeräte an Bildschirmarbeitsplätzen und / oder Rechner werden nicht als 
  Hilfsmittel zur individuellen Leistungskontrolle eingesetzt. Davon kann durch  
  Betriebsvereinbarungen abgewichen werden. Dabei sind bestehende tariflich  
  Normen zu beachten.
 

§ 15 
 Gesundheitsschutz

           
1.   Zur Vermeidung oder Beseitigung gesundheitlicher Gefahren und gesundheitsge- 
 fährdender Belastungen kann der Betriebsrat geeignete Vorkehrungen verlangen.

2.    Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten vor Arbeitsaufnahme sowie bei Verände- 
 rungen des Arbeitsplatzes, des Arbeitsablaufes oder der Arbeitsumgebung, min- 
 destens aber einmal jährlich, über besondere Belastungen sowie die hiergegen ergrif- 
 fenen Maßnahmen des Gesundheitsschutzes und über den Inhalt der einschlägigen 
 Sicherheitsdatenblätter zu informieren. Auf Verlangen hat er jedem Beschäftigten 
 eine Liste mit den Gefahrenstoffen, die in der jeweiligen Abteilung zur Anwendung 
 kommen, einschließlich der entsprechenden Sicherheitsdatenblätter, auszuhändigen.

3.   Die Angestellten können einzeln oder gemeinsam im Rahmen des BetrVG Beschwer- 
 de einlegen, wenn nach ihrer Auffassung arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren 
 bestehen. Die Beschwerde richtet sich an den Arbeitgeber und den Betriebsrat. Der 
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 Betriebsrat wirkt beim Arbeitgeber auf Abhilfe hin, wenn er die Beschwerde für 
 berechtigt erachtet. Die Angestellten haben das Recht, sich in Fragen der Unfall-  
 und Gesundheitsgefährdung an ihnen geeignet erscheinende Fachleute und Institu- 
 tionen zu wenden, nachdem sie sich erfolglos an den Arbeitgeber gewandt haben.

§ 16 
Gehaltszahlung im Sterbefall

1.  Hinterlässt ein Angestellter einen unterhaltsberechtigten Ehegatten oder unterhalts- 
 berechtigte Kinder, deren Berufsausbildung noch nicht beendet ist, so ist das Gehalt  
 für den Sterbemonat und weiter nach folgender Staffelung zu zahlen:
 
  Nach einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit
  von 1 Jahr = 1 Monat 
 
  nach einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit
  von 3 Jahren = 2 Monate
 
  nach einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit
  von 5 Jahren = 3 Monate.

2.    Sind mehrere Anspruchberechtigte vorhanden, so wird die Verpflichtung des Arbeitge- 
 bers durch Zahlung an einen der Anspruchsberechtigten erfüllt.

§ 17 
 Einstellung und Entlassung

1.   Für die Probezeit, Einstellung und Entlassung sind die gesetzlichen Bestimmungen zu 
  beachten, insbesondere das Betriebsverfassungsgesetz.

2. Bei der Einstellung ist ein schriftlicher Vertrag abzuschließen, in dem die Einstufung, 
 die Tätigkeit und die Gehaltshöhe enthalten sein müssen.

3. Während der Kündigungsfrist sowie vor Ablauf eines auf bestimmte Zeit einge- 
 gangenen Arbeitsverhältnisses ist dem Angestellten auf Verlangen ausreichend Zeit 
 zum Suchen einer anderen Stellung zu gewähren. Ein Gehaltsabzug darf nicht erfolgen. 

4. Der Angestellte hat bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf ein Zeugnis. 
 Das Zeugnis hat Auskunft über die ausgeübte Tätigkeit zu geben und sich auf  
 Wunsch auch auf Führung und Leistung zu erstrecken. Im Bedarfsfall kann der Ange- 
 stellte ein Zwischenzeugnis verlangen, das den gleichen Anforderungen zu entsprechen hat. 
 

§ 18
 Verfallsklausel

1.   Ansprüche auf Zahlung der Mehrarbeits-, Nachtarbeits-, Sonnabends-, Sonntags- und 
 Feiertagsstundenvergütung gemäß §§ 4 und 5 müssen spätestens 2 Monate nach Vor- 
 liegen der Gehaltsabrechnung schriftlich geltend gemacht werden, bei der sie hätten  
 abgerechnet werden müssen.

2.   Scheidet ein Angestellter aus dem Betrieb aus, so sind sämtliche aus dem Arbeitsverhält- 
 nis entstandenen Ansprüche spätestens 2 Monate nach dem Ausscheiden schriftlich 
 geltend zu machen.
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3.   Ist ein tariflicher Anspruch rechtzeitig geltend gemacht und wird seine Erfüllung abge- 
 lehnt, ist der Anspruch innerhalb von 6  Monaten nach der Ablehnung rechtsanhängig 
 zu machen. Eine spätere Klageerhebung ist ausgeschlossen.

§ 19 
 Schlussbestimmungen

1.  Dieser Manteltarifvertrag  tritt rückwirkend zum 1. April 2007 in Kraft.

2.  Bestehen für die Angestellten aufgrund der betrieblichen oder einzelvertrag- 
 lichen Bestimmungen günstigere Bedingungen, so dürfen sie aus Anlaß des In- 
 krafttretens dieses Manteltarifvertrages nicht zu deren Ungunsten verändert werden. 

3.   Dieser Manteltarifvertrag kann mit sechsmonatiger Frist frühestens zum 31. Dezember 
 2009  gekündigt werden. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.

4.   Für die Friedenspflicht gelten die Bestimmungen der Ziffer 4, Absatz 2 der Tarifverein- 
 barung vom 15. Juli 1994.

03.04.2007

Zeitungsverlegerverband Hamburg e.V.   ver.di
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